
Antrag: Beschluß über die Archivsatzung, Benutzungsordnung, Gebührenordnung und
Zwischenarchivsatzung

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

„Die Gemeindevertretung beschließt die Archivsatzung der Gemeinde Großbeeren, die Be-
nutzungsordnung für das Archiv der Gemeinde Großbeeren und die Gebührenordnung für
das Archiv der Gemeinde Großbeeren.
Die Gemeindevertretung beschließt die Zwischenarchivsatzung der Gemeinde Großbeeren.

Begründung:

Mit der Beschlussfassung und der Bekanntmachung einer gemeindeeigenen Archivsatzung
stehen alle archivwürdigen Dokumente einschränkungsfrei der Gemeinde selbst zur Verfü-
gung.
Das heißt, ohne Vorhandensein einer eigenen Archivsatzung müssten alle archivwürdigen
Dokumente (Bsp. Personenstandsbücher des Standesamtes) dem Kreisarchiv übergeben
werden.
Mit Vorhandensein einer eigenen Archivsatzung ist der Zugriff auf diese Dokumente zeitlich
flexibler zu gestalten. Benutzungsanträge durch den Bürger können zeitnah realisiert werden.
Mit Beschlussfassung der Archivsatzung sind die Benutzungsordnung sowie die Gebühren-
ordnung zu erlassen. Neben der Archivsatzung ist eine Zwischenarchivsatzung zu erlassen,
die den Umgang mit Akten reguliert, die von der Gemeindeverwaltung dem Archiv übergeben
wurden, aber aufgrund noch nicht abgelaufener Aufbewahrungsfristen kein Archivgut sind.
Das heißt, noch nicht vernichtet werden können bzw. mit Ablauf der Aufbewahrungsfrist zur
Entscheidung zur Aufnahme in das Endarchiv vorgesehen sind.
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